
KRIEGSTETTENEINWOH N ERGEM EIN DE

Protokoll Nr. 112022

Gemeinderatssitzung vom Montag, 10. Januar 2022,19.30 Uhr

im Sitzungszimmer, Haltenstrasse 8, 4566 Kriegstetten

Anwesend

- Simon Wiedmer

- Ruth Studer

- lröne Lehmann

- PascalRitter
- Römy Wyssmann

- Margrit Jaggi

Gemeindepräsident
Vizepräsidentin
Gemeinderätin
Gemeinderat
Gemeinderat

Gemeindeschreiberin, Protokoll

Traktanden
1. Genehmigung Protokoll aus dem Gemeinderalvom 22. November 2021
2. Genehmigung Protokollaus der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2021
3. Tempo 30 auf Kantonsstrassen
4. Weihnachtsbeleuchtung
5. Kartonentsorgung
6. Einbürgerung
7. Dienstleistungen VBZAS betreffend Schutzräume
L Reglement zum Planungsausgleich
9. Wahl Friedhofgärtner und Stellvertretung Friedhofgärtner
10. Sanierung Eichholzstrasse, Kanalarbeiten, Vergabe Arbeiten
1 1. Wahl Waldbeauftragter Gemeinde Kriegstetten
12. Routinebeschlüsse
13. Autobahnbrücke Kriegstetten/Gerlafingen, Verkehrsunfall, weiteres Vorgehen
14. Berichte aus den Ressorts
14. Geschäfiskontrolle
15. Verschiedenes

Traktandenliste
Die Traktandenliste wird stillschweigend genehmigt.

Ptotokoll 1 vom Montag, 10. Januar2022
Kiegstetten, 2. Februar 2022
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1 01.02.07. Traktandenliste, Protokoll

Genehmigung Protokoll Nr. 14 vom 22. November 2021

AusganEs{ago
Das Protokoll Nr. 14 vom 22. November 2021 liegt vor

Besch*uss I Wmiteres Vorgehen
Das Protokoll Nr. 14 vom22. November 2021wid einstimmig genehmigt.

Protokollauszug an
- Akten

Ptotokoll 1. vom Montag, 10. Januar 2022
Kriegstetten, 2. Februar 2022
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2 01.01.01 Allgemeines, Verschiedenes

Genehmigung Protokoll der Gemeindevercammlung vom 2. Dezember 2021

Ausgangslage
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2021 liegt vor

Bsschluss I Weiteres Vtlrgehen
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2021 wud einstimmig genehmigt und verdankt.

Protokollauszug an
- Akten

Ptotokoll 1. vom Montag, 10. Januar 2022
kiegstetten, 2. Februar 2022
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3 08.02. Kantonsstrassen

Tempo 30 auf Kantonsstrassen

Ausgangymä*ge
Ein Einwohner von Kriegstetten fragt den Gemeinderat an, ob man analog zu Dulliken/SO die Einführung
von Tempo 30 auf dem Abschnitt zwischen den beiden Kirchen prüfen könnte.

Die Hauptvoraussetzung fiir 3Oer-Zonen auf Kantonsstrassen ist, dass eine Gemeinde diesen Wunsch konk-
ret äussert. Dennoch prüfe das Amt für Verkehr und Tiefbau AW bei entsprechenden Projekten, ob die nöti-
gen Auflagen wie mögliche Gefahren und Schutz für bestimmte Verkehrsteilnehmende oder die Verhältnis-
mässigkeit und Umweltbelastungen erfitllt sind.

Tempo 30 auf einer Kantonsstrasse ist etwas, das es im Kanton Solothurn nur an zwei Orten gibt. Neben
Dulliken noch in Lüsslingen-Nennigkofen. Bei der Passage in Dulliken macht Tempo 30 gleich aus mehreren
Gründen Sinn:

Alle Quartierstrassen, die an diesen Abschnitt der Kantonsstrasse grenzen, sind bereits Tempo 30. Wenn
nun auch die Kantonsstrasse Tempo 30 ist, braucht es weniger Signalisationen und es ist für die Verkehrs-
teilnehmenden einfacher. Kommt hinzu, dass der betroffene Streckenabschnitt auf der Kantonsstrasse ziem-
lich eng und kurvig ist. So, dass es ohnehin nicht möglich gewesen wäre, diesen mit Tempo 50 zu befahren.
Eine Abwägung dieser, zusammen mit anderen erfüllten Kriterien zeigte, dass die Variante Tempo 30 in Dul-
liken am sinnvollsten gewesen ist.

Das Erstere trifft auf Kriegstetten auch zu: Wir haben überallTempo 30 auf den Quartierstrassen. Allerdings
liegen in Kriegstetten, ausser beim Dorfplatz, keine engen, kurvigen oder unübersichtlichen Stellen vor. Das
Beispiel Dulliken kann so nicht auf andere Orte adaptiert werden. Für eine Umsetzung von Tempo 50 wären
in Dulliken umfangreiche Landerwerbungen nötig geworden. Das ist in Kriegstetten auch nicht der Fall.

ffinwägmmgmn I Antnag
Nach Erachten des Gemeindepräsidenten, Simon Wiedmer, sind die Auflagen in Kriegstetten wie mögliche
Gefahren und Schutz für bestimmte Verkehrsteilnehmende oder die Verhältnismässigkeit und Umweltbelas-
tungen nur partiell erfüllt.

ßesch$uss / We$tsres V*rgeh*rt
Der Gemeinderat ist der Meinung, dass es im Bereich zwischen den beiden Kirchen keine unübersichtlichen
Stellen gibt. Ferner hat der Kreisel inmitten des Dorfs eine Bremswirkung zur Folge, so dass nicht mit hohem
Tempo durch das Dorf gefahren wird.
Aufgrund der heutigen Verkehrssituation in unserem Dorf und der Einführung von Tempo 30 auf Quartier-
strassen, sieht der Gemeinderat von einer zusätzlichen Einführung von Tempo 30 auf Kantonsstrassen ab.

Protokollauszug an
- Einwohner
- Akten

Protokoll 1. vom Montag, 10. Januar2022
Kiegstetten, 2. Februar 2022
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4 01.02.01 Allgemeines, Verschiedenes

Weihnachtsbeleuchtung

Ausgangs{age
Eine Einwohnerin von Kriegstetten fragt den Gemeinderat an, ob man in der Weihnachtszeit die Kandelaber
mit einer Weihnachtsbeleuchtung ausschmücken könnte.
Es ist mit einer lnvestition von Fr. 100.- pro Leuchtelement zu rechnen.
Der Gemeinderat ist der Meinung, dass wir mit dem grossen Weihnachtsbaum, der während der Adventszeit
auf dem Platz Carneval steht, bereits für eine weihnachtliche Stimmung sorgen. ln Anbetracht der Grösse
der Gemeinde wäre es zum heutigen Zeitpunkt verfehlt, eine grössere Weihnachtsbeleuchtung zu installie-
ren. Nicht zuletzlauch aus ökologischen Gründen sowie wegen der Energieverschwendung spricht sich der
Gemeinderat gegen eine erweiterte Weihnachtsbeleuchtung aus.

Hrw*lgt*ng*n / Arutn;*9;

Simon Wiedmer beantragt, aus den oben erwähnten Gründen die Anfrage abzuweisen.

ffiesehluss / \frfsiteres \iorgehen
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den Antrag des Gemeindepräsidenten, Simon Wiedmer

Protokollauszug an
- Einwohnerin
- Akten

Ptotokoll 1. vom Montag, 10. Januar2022
Kriegsteften, 2. Februar 2022
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5 09.03. Abfallbeseitigung (Kehricht-/Grünabfuhr, Sperrgüter, Alteisen, Altö|, Altglas und Sonder-
abfälle)

Kartonentsorgung

AmsEa*gm{ag*
Ein Einwohner von Kriegstetten fragt den Gemeinderat an, ob man den Karton anstatt bis dato fünfmal pro

Jahr, einmal monatlich entsorgen könnte.

Die Kosten für die Kartonentsorgung belaufen sich zurzeit auf Fr. 5'300.-/Jahr. Bei einer monatlichen Entsor-
gung würden die Kosten approximativ Fr. 13'000.-/Jahr betragen.

Hrwägungerr I Antrag
Simon Wiedmer beantragt, die Anfrage der Baukommission weiterzuleiten. Diese soll prüfen, ob der Karton

allenfalls im Rahmen der Entsorgungsmöglichkeiten (Containersystem) ständig bzw. nicht zu bestimmten
Zeiten, entsorgt werden könnte.

Eescf$*uss I Welteres Vorgehen
Der Gemeinderat ist einstimmig der Meinung, dass die Kartonabfuhr durch die Entsorgungsfirma von fünfmal
jährlich ausreichend ist. Die Baukommission solljedoch prüfen, ob eine ständige Entsorgung von Karton in
einer Box möglich wäre.

Protokollauszug an
- Präsidium Baukommission
- Akten

Protokoll 1. vom Montag, 10. Januar 2022
Kiegsteften, 2. Februar 2022
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6 01.02.01 Allgemeines, Verschiedenes

Einbtirgerung

Au*gmngsiage
Frau Gizem Yelken, Eichholzstrasse 7, Kriegstetten, geb. 10.10.1994, türkische Staatsangehörigkeit,
möchte sich in Kriegstetten einbürgern lassen. Frau Yelken ist in der Schweiz geboren und wohnt seit 1. Juli

2019 in unserer Gemeinde. Vorher war sie in Zuchwil wohnhaft.

Nach $3 des Einbürgerungsreglements ist die Gemeinde Kriegstetten verpflichtet, gesuchstellenden Perso-
nen das Gemeindebürgerrecht zu erteilen oder zuzusichern, sofern sie die Aufnahmevoraussetzungen erfÜl-

len. Frau Yelken erfüllt alle Voraussetzungen und hat demnach ein Anrecht auf die Erteilung des Gemeinde-
bürgerrechts.

Das Amt für Gemeinden hat mit Brief vom 16. Dezember 2021 mitgeteilt, dass das Gesuch von Frau Yelken
zur Vorprüfung eingereicht worden ist (S2 Abs. 2 der Vollzugsverordnung zum Gesetz über das Kantons-
und Gemeindebürgerrecht). Dabei wurde festgestellt, dass die Dokumente vollständig vorliegen und das zu-

ständige Organ der Gemeinde Kriegstetten der Gesuchstellerin das Bürgerrecht zusichern kann ($2 Abs. 3

der Vollzugsordnung).

Die Finanzvenrvaltung wird der Gesuchstellerin die Einbürgerungstaxe in Rechnung stellen.

ffinwägumgen I Amtnrxgg

Simon Wiedmer stellt den Antrag, Frau Gizem Yelken, das Bürgerrecht zuzusichern ($2 Abs. 3 der Vollzug-

sordnung).

ffiesc$rlaiss I Wt*üt*nes Vongehen
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den Antrag, Frau Gizem Yelken das Bürgerrecht zuzusichern. Die

Gemeindeschreiberin wird den Beschluss des Gemeinderates sowie die Akten dem Amt für Gemeinden wei-

terleiten.

Protokollauszug an
- Amt für Gemeinden
- Finanzvenryaltung
- Akten

Protokoll 1. vom Montag, 10. Januar 2022
Kiegstetten, 2. Februar 2022
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7 03.07 Zivilschutzanlage Kriegstetten

Dienstleistungen VBZAS betreffend private Schutzräume

Ausgangslage
Der VBZAS hat sich verdankenswerterweise bereit erklärt, fur die Gemeinde Kriegstetten die PSK (periodi-
sche Schutzraumkontrollen (alle 10 Jahre) sowie die Erstbauabnahmen bei Schutzräumen vorzunehmen,
welche von der Gemeinde Kriegstetten in der Vergangenheit nicht abgenommen wurden. Die Dienstleistun-
gen sind kostenlos.

Um die obgenannten Dienstleistungen als offiziell beauftragte Organisation durchführen zu können, benötigt
der VBZAS einen entsprechenden schriftlichen Auftrag mit einem Gemeinderatsbeschluss.

Damit die Bauabnahmen durch den VBZAS erledigt werden können, muss die Gemeinde inskünftig die Bau-
leitung und die Bauunternehmungen darüber informieren, dass die Abnahme mit dem VBZAS zu vereinba-
ren ist.

Hnwägung*rn / Amtrag
Simon Wiedmer stellt den Antrag, dem VBZAS den Auftrag zu erteilen, die periodischen Schutzraumkon-
trollen PSK sowie die Erstbauabnahmen bei Schutzräumen vozunehmen.

ffiemchluss / W*itleres V*rgefxen
Der Gemeinderat ist einstimmig der Meinung, dem VBZAS den Auftrag zu den periodischen Schukraumkon-
trollen PSK sowie die Erstbauabnahmen bei Schutzräumen zu erteilen.

Protokollauszug an
- VBZAS (Brief)
- Bauverwalter
- Akten

Ptotokoll 1. vom Montag, 10. Januar 2022
Kiegsteften, 2. Februar 2022
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8 02.01 Al lgemeines, Verschiedenes

Reglement zum Planungsausgleich

Ausgangsfage
Mit der am 1. Mai 2014 in Kraft getretenen Anpassung des Bundesgesetzes über die Raumplanung wurden
die Kantone verpflichtet, innert fünf Jahren eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, für den Ausgleich erheb-
licher Vor- und Nachteile, die durch Planungen nach dem RPG entstehen. Der Kanton Solothurn ist dieser
fflicht mit dem Erlass des kantonalen Gesetzes über den Ausgleich raumplanungsbedingter Vor- und Nach-
teile nachgekommen. Das Gesetz ist am 1. Juli 2018 in Kraft getreten. Es ist auf sämtliche Planungen anzu-
wenden, die nach dem 1. Juli 2018 öffentlich aufgelegt worden sind resp. aufgelegt werden.

Jede Gemeinde hat ein Planungsausgleichsreglement zu erarbeiten. Dieses wird von der Gemeindever-
sammlung beschlossen und vom Bau- und Justizdepartement genehmigt. Dabei werden minimal ein allfälli-
ger zusätzlicher Abgabesatz festgelegt sowie die Zuständigkeit geklärt. Die Festsetzung (Bemessung) der
Ausgleichsabgabe ist möglichst zeitnah nach Rechtskraft der planerischen Massnahme vorzunehmen, durch
die von der Gemeinde bezeichnete Stelle.

Simon Wiedmer hat das Reglement zum Planungsausgleich erarbeitet und unterbreitet es dem Gemeinde-
ratzur ersten Lesung.

ffirwägu*g*ut I Anfnag;
Simon Wiedmer beantragt, dass analog des Kantons der zu erfassende Planungsmehrwert mit einem Satz
von 20 % ausgeglichen werden soll. Der aus den Ausgleichsabgaben resultierende zweckgebundene Ertrag
ist einem entsprechenden Fonds zuzuweisen.

BsschIums I W*iferes Vmrgo$te*t
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den Satz von 20 % des Planungsmehruvertes. Das Planungsaus-
gleichsreglement wird am 2. Juni 2022 der Gemeindeversammlung zur Genehmigung unterbreitet.

Protokollauszug an
- Finanzvenvaltung
- Akten

Protokoll 1. vom Montag, 10. Januar 2022
Kriegsteften, 2. Februar 2022
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I 01.04.04. Personelles

Wah I F ried hofgärnter u n d Stel lvertretu n g Fried hofgärtn er

Ar.*sgangsimge
Friedhofgärtner 50 %
Ab 1. April 2022 ist die Stelle des Friedhofgärtners mit einem Arbeitspensum von 50 % wie auch dessen
Stellvertretung (10 %) neu zu besetzen. Die Auswahl wurde von einem Ausschuss der Friedhofkommission
(Eduard Gerber, Präsident, und Attila Lardori sowie Peter Gehrig, Mitglieder Friedhofkommission) getroffen

Es haben sich bis zur Anmeldefrist vier lnteressenten auf die Stelle des Friedhofgärtners beworben. Auf-
grund eines Bewertungskatalogs und des persönlichen Gesprächs fiel die Wahl auf

Giancarlo Santosuosso, Bündtenweg 4, 4515 Oberdorf
Geboren 21. Oktober 1962

Herr Santosuosso ist ltaliener mit C-Ausweis. Seit einem Jahr arbeitet er im Sportzentrum in Zuchwil. Vor
dieser Anstellung war er während langer Zeit bei der Firma Heidelberg in Bern (Druckmaschinen) angestellt.
Er war seinezeit in ltalien (Cesenatico) auf einem Friedhof tätig, hat die Umgebung von Häusern gestaltet

und kann somit als Allrounder bezeichnet werden. Kürzlich hat er zudem das Lebensrettungsbrevet ge-

schafft, ist also auch sportlich aktiv.

Herr Santosuosso ist zeitlich flexibel, da er nebst dem 50 o/o-Job keine weitere Anstellung hat. Um den saiso-

nalen Schwankungen gerecht zu werden, wird mit ihm eine Jahresarbeitszeit vereinbart. Mit Herrn Santo-
suosso wird ein öffentlich-rechtlicher Arbeitsvertrag gemäss Dienst- und Gehaltsordnung DGO der Ge-
meinde abgeschlossen.

Stellvertretung Friedhofgärnter 1 0 %
Auf die Stelle <Stellvertretung Friedhofgärnter 10 %> ist lediglich eine Bewerbung eingegangen

Walter Lörtscher, Büntackerstrasse 26, 4566 Kriegstetten
Geboren 24. Juni 1948

Der Stellvertreter wird im Stundenlohn gemäss Dienst- und Gehaltsordnung DGO der Gemeinde Kriegstef
ten angestellt.

Die Gemeindeschreiberin wird die Anstellungsverträge und die Stellenbeschreibungen in Zusammenarbeit
mit dem Präsidenten der Friedhofkommission, Eduard Gerber, erarbeiten.

$ärwägungen / Antrng
Ruth Studer, Vizepräsidentin der Gemeinde Kriegstetten und Aktuarin der Friefhofkommission stellt den An-
trag, Herrn Giancarlo Santosuosso als Friedhofgärtner und Herrn Walter Lörtscher als Stellvertreter
Friedhofgärtner ab 1 . April2022 zu wählen.

äeseh[{..rss / Welteres Vong*hen
Der Gemeinderat wählt einstimmig Herrn Giancarlo Santosuosso zum Friedhofgärtner und Herrn Walter
Lörtscher zum Stellvertreter Friedhofgärtner. Die Gemeindeschreiberin wird in Zusammenarbeit mit dem Prä-

sidenten der Friedhofkommission die Anstellungsverträge sowie die Stellenbeschreibungen ausarbeiten.

Protokollauszug an
- Eduard Gerber, Präsident Friedhofkommission
- Finanzverwaltung
- Akten

Ptotokoll 1. vom Montag, 10. Januar 2022
Kriegstetten, 2. Februar 2022
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10 02.01 Allgemeines, Verschiedenes

Sanierung Eichholzstrasse, Kanalarbeiten, Vergabe Arbeiten

Ausgang*[age
An der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2020 wurde der Totalkredit von Fr. 395'000.-
für die Sanierung Eichholzstrasse genehmigt.

Ein Bestandteil der total Fr. 395'000.- ist der Inliner (Sanierung der Abwasserleitungen zwischen den
Schächten), für welchen Offerten im freihändigen Verfahren eingeholt wurden. Die auszuführenden Arbeiten
wurden an fünf Unternehmungen zur Offertstellung eingereicht. Die unterbreiteten Angebote wurden anhand
der ordentlichen Vergabekriterien begutachtet und geprüft.

Angebot Kanalarbeiten (lnliner)
1. Rang KFS Kanal-Service, Oensingen
2. Rang Arpe lnfra Services, Buckten
3. Rang IST Kanal Services, Boswil
4. Rang Landolt Kanalunterhalt AG
5. Rang Bolliger Grenchen (kein Angebot)

Fr.33'487.45
Fr.37'812.35
Fr.40'773.70
Fr. 41'621.40

Bewilligter Kredit für die Sanierung Eichholzstrasse (GV 10.12.20201
Elektroinfrastruktur 155'000
Deckbelag Eichholzstrasse 85'000
ErsatzWerkleitungen Eichholzstrasse 90'000
lnliner 65'000

ffinwägungor'* / Anfrag
Die Baukommission stellt dem Gemeinderat Kriegstetten den Antrag zur Bewilligung und Freigabe der Arbei-
ten an die kostengünstigste Firma KFS Kanal Service, Oensingen. Die Kosten für die Sanierung Eichholz-
strasse (lnliner) betragen Fr. 33'487 .45.

Hesehlu*aw I Weitmrew V*rg*hen
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den Antrag der Baukommission

Protokollauszug an
- Baukommission, Präsidentin
- Finanzvenryaltung
- Akten

Ptotokoil 1. vom Montag, 10. Januar 2022
Kriegstetten, 2. Februar 2022
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11 01.04.04. Personelles

Wahl Wald beauft ragter Gemeinde Kriegstetten

Ausgangs$age
Martin Hänggärtner hat seine Tätigkeit als Mitglied der Forstkommission der Bürgergemeinde Kriegstetten
im Jahr 1995 begonnen. Wenige Zeit danach wurde er in den Bürgerrat gewählt und hat den Bereich
<<Forst> übernommen. Martin Hänggärtner erklärt sich bereit, ab 1. Januar 2022 die Funktion als Waldbeauf-
tragter bei der Einheitsgemeinde (Gemeinde Kriegstetten) zu übernehmen.

Eine entsprechende Funktionsbeschreibung wird ausgestellt.

Die Funktion als Waldbeauftragter wird gemäss der Dienst- und Gehaltsordnung DGO der Gemeinde
Kriegstetten entschädigt.

ffinwägungen / Antrag
Simon Wiedmer stellt den Antrag, Martin Hänggärtner per 1. Januar 2022 als Waldbeauftragter zu wählen

ffiescttüuss / V\feitwres Vc rgohe*t
Der Gemeinderat wählt Martin Hänggärtner einstimmig zum Waldbeauftragten. Der Waldbeauftragte ist per-

sonell dem Gemeindepräsidenten und fachlich dem Ressortleiter <<Bau> unterstellt.

Protokollauszug an
- Martin Hänggärtner (Brief)
- Finanzverwaltung
- Akten

Ptotokoll 1. vom Montag, 10. Januar2022
Kriegsteften, 2. Februar 2022
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12 05.01.02 Beiträge

Routinebeschlüsse

Ausssngslage
Pro Senectute Solothurn, Jahresbeitrag

Sterbehospiz Soloth urn, Weihnachtsbatzen

Fr. 1'300.-

Fr. 00.50 bis Fr. 1.00

bewilligt

abgewiesen

abgewiesenBenediktinerkloster Mariastein
Neugestaltung des Platzes von Mariastein,
Unterstützungsbeitrag

ffirwägung*n I Antr;*g
Simon Wiedmer stellt den Antrag, die oben erwähnten Beschlüsse zu genehmigen

ffiesehIuss / Wfc]ifsr$s Vorgehem
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den Antrag des Gemeindepräsidenten.

Protokollauszug an
- Gesuchsteller
- Finanzverwaltung
- Akten

Protokoll 1. vom Montag, 10. Januar 2022
Kriegsteften, 2. Februar 2022
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13 08.02. Kantonsstrassen

Unfall Autobahnbrücke Kriegstetten - Gerlafingen, weiteres Vorgehen von Seiten
der Gemeinde Kriegstetten

Ausgangslag*r
Nach Angaben der Kantonspolizei kam es am 30. Dezember 2021 um 06.20 Uhr beim Abbiegen in Richtung
Autobahneinfahrt via Zürich aus noch unklaren Gründen zu einer seitlich-frontalen Kollision mit einem entge-
genkommenden Motorradlenker, der von Gerlafingen in Richtung Kriegstetten unterwegs war. Dabei zog

iicn der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Die Autobahneinfahrt in Richtung Zürich musste zeitweise
gesperrt werden.

Ein Zeuge aus Kriegstetten, der den Verkehrsunfall beobachtet hat, hat den Gemeinderat gebeten, die Ver-
kehrssituation zu besprechen und die notwendigen Massnahmen zu treffen, dass die Autobahnbrücke ver-

kehrstechnisch sicherer wird.

Weiteres Vorgehen
Der Gemeinderat nimmt das Anliegen des Einwohners zur Kenntnis. Er ist sich bewusst, dass es auf diesem
Abschnitt immer wieder zu Verkehrsunfällen kommt und die Verkehrssituation entsprechend entschärft wer-
den müsste.
Ein Vertreter vom Bundesamt für Strassen ASTRA sowie Herr Reto Studer von der Polizei Derendingen wer-
den an eine der nächsten Sitzungen eingeladen, um die Situation zu besprechen.

Protokollauszug an
- Bundesamt für Strassen ASTRA, Filialchef
- Akten

Ptotokoll 1. vom Montag, 10- Januar 2022
Kiegstetten, 2. Februar 2022
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14 01.02.07.01. Berichte aus den Ressorts

Gemeindeduell - schweiz.bewegt
Ruth Studer informiert, dass das Gemeindeduell schweiz.bewegt vom 16. bis 22. Mai 2022 in den HOeK-

Gemeinden durchgeführt wird. Die Organisation und Durchfithrung haben Andrea Schenker, Gemeinderätin

von Oekingen sowie Ronny und Michaela lngold, Kriegstetten, übernommen. Es haben sich verschiedene
Vereine und lnteressierte zur Verfügung gestellt, bei diesem Event mitzuhelfen. Das Werbematerial wird

durch das Coop zur Verftrgung gestellt. Sollte der Event aus irgendeinem Grund nicht durchgeführt werden

können, w{.rrden die Gemeinden Halten, Oekingen und Kriegstetten für die Kosten, die im Vorfeld entstanden

und nicht durch das Coop abgedeckt sind, aufkommen. Die Anlassbewilligung für die Durchführung des An-
lasses erfolgt über die Gemeinde Oekingen.

lnline-Cl u b Mittelland
Ruth Studer teilt mit, dass der Anlass auch dieses Jahr am 21. August 2022 durchgeführt wird. Nachdem

das Verkehrs- und Sicherheitskonzept durch die Polizei des Kantons Solothurn genehmigt worden ist, wird
die Gemeinde Kriegstetten dem Gesuchsteller die Bewilligung zur Durchführung des lnline-Rennens erteilen.

Zweckverband Schwimmbad Eichholz
Ruth Studer sagt, dass am25. Januar 2022 die Sitzung der Kommission des Schwimmbades stattfinden

wird. Der Delegiörte Patric Wyssmann muss sich wegen Militärdienst für die Teilnahme an der Sitzung ent-

schuldigen.

Krebskilbi
Pascal Rifter teilt mit, dass die Planung für die Krebskilbi im August 2022in Angriff genommen werden
muss. Der Gemeinderat muss an der nächsten Sitzung vom 31. Januar 2022 entscheiden, ob und in welcher

Form die Krebskilbi im August 2022 durchgeführt werden soll.

Hilari - Ghräbszunft
Der Hilari findet am 13. Januar 2022 draussen vor dem Feuenruehrmagazin statt. Eine Delegation des Ge-

meinderates wird anwesend sein. Die Chräbszunft wird anlässlich der nächsten Gemeinderatssitzung am 31

Januar 2022 antecks Rückgabe des Gemeindeschlüssels vorgängig zu einem ApÖro eingeladen.

Machbarkeitsstudie Zusammenarbeit HOeK'Gemeinden
Simon Wiedmer teilt mit, dass anfangs März 2022 eine gemeinsame Sitzung mit den Gemeinderäten der

drei Gemeinden Halten, Oekingen und Kriegstetten stattfinden wird. Die Anwesenheit der Gemeinderätinnen
und Gemeinderäte an dieser Sitzung ist zwingend.

Ptotokoll 1. vom Montag, 10. Januar 2022
kiegsteften, 2. Februar 2022
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15 01 .02.07 .02. Pendenzenliste

Geschäftskontrolle

Prst-t'lr.

02t19.02.18

11t27.09.21

Geschää

Projekt <Historika>
Aufarbeitu ng Dorfgesch ic hte
(Kriegstetten 1256)

San ieru ng Gerenbach (Ortsplanungsrevision)
Anfrage finanzielle Beteiligung AEK

Ortsplanungsrevision
- I nformationsveranstaltun g Anwohner Privatstrassen

Pachtvertrag AEK, Prüfung Kündigung

Gemeindearchiv Kriegstetten
Reorganisation, Firma Aredis

Überarbeitung Elektrareg lement

Gemeinsame 1. August-Feier HOeK-Gemeinden
im 2022

Einführung IKS per 1.1.2024

Anschaffung Stempeluhr Gemeindeverwaltung inkl
Gemeindearbeiter und Reinig ungspersonal

Leitfaden <<Reklamen im Strassenraum>

Überarbeitung Submissionsreglement

Leitbild <<Sam ichlaus>

Leitbi ld <Adventsfenster>>

Organisation und Durchführung Waldbegehung
4. Juni 2022

Stellen Verwaltu

GP

GP/GS

GP

GP/GPK

GS

GP/GS

GP/GS 2022

GP 2022

GP/RSI/GS 2022

GP/RSVGS 2022

PR/GS 2022

cP/cS 1. Quartal2022

Wer

GP/GS

GP/GS

GP
GR

Termln

Legislatur
2021 -2025

2022

Frühjahr 2022

2023

Frühjahr 2022

Frül1ahr 2022

2022

2022

2022

Protokoll 1. vom Montag, 10. Januar 2022
Kiegsteften, 2. Februar 2022
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16 01.02.01. Allgemeines, Verschiedenes

Keine Wortbegehren

Ende der Sitzung

Fiir das Protokoll:

21.00 Uhr

t-.1-
r li,

Margrit Jaggi, Gemeindeschreiberin

Nächster Termin 31 .1 .2022, Gemei nderat

Ptotokoll 1. vom Montag, 10. Januar 2022
Kiegstetten, 2. Februar 2022
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